Das Notariat am Gansemarkt

Erbrecht

Erbausschlagung

Mdochte ein Erbe die Erbschaft nicht antreten, z. B. weil der Nachlaf? Giberschuldet ist, muB er innerhalb einer regelméRigen Ausschlagungsfrist
von sechs Wochen ab Kenntnis vom Erbanfall die Erbschaft ausschlagen. Hatte der Erblasser seinen letzten Wohnsitz im Ausland oder hat
sich der Erbe bei Fristbeginn im Ausland aufgehalten, so betragt die Frist sechs Monate.

Die Ausschlagung ist zur Niederschrift des NachlaRgerichtes oder vor dem Notar zu erklaren. Zudem muf3 der Ausschlagende fiir den Zugang
einer Erklarung innerhalb der Frist beim Nachlagericht sorgen. Nach Verstreichen der Frist gilt die Erbschaft als angenommen.

Zu beachten ist, daf3 die Erbschaft nach Ausschlagung demjenigen anfallt, welcher erben wirde, wenn der Ausschlagende zur Zeit des
Erbfalls nicht gelebt hatte, also z.B. dessen Abkdmmlingen. Ggf. mufR3 also auch fiir diese oder von diesen die Erbschaft ausgeschlagen
werden.

LIF~

Notariat am Gansemarkt Génsemarkt 50 20354 Hamburg Telefon 040/35 55 3-0 Fax 040/35 55 3-300 info@notariat-amgaensemarkt.de



file:///C|/Dokumente%20und%20Einstellungen/lelia/Eigene%20Dateien/Kunden_clicktime/Abgeschlossen/notariat/Relaunch/html/infos/content_erben.html
mailto:info@notariat-amgaensemarkt.de

	Local Disk
	Das Notariat am Gänsemarkt


